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Ergänzungs- und Abrundungssatzung "Forsthaus Stahlberg" 

in der Gemeinde Stahlberg, OT Neubau 

Donnersbergkreis  

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Stahlberg möchte im Ortsteil Neubau durch eine Ergänzungs- und Abrundungs-
satzung die städtebauliche Ordnung einer Baulücke neu regeln, um für ein noch unbebautes 
Grundstück Baurecht zu schaffen. 
 
Am … erfolgte der Aufstellungsbeschluss in der Gemeinde Stahlberg. Am 26.05.2021 wurde 
der Entwurf vom Gemeinderat angenommen und daraufhin die Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB vom 28.06.2021 bis 03.08.2021 
durchgeführt. 
 
Dabei hatten sowohl die Öffentlichkeit als auch die Behörden genügend Zeit, Anregungen und 
Hinweise zum Entwurf der Ergänzungs- und Abrundungssatzung vorzutragen. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Außenstelle Schulaufsicht 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt 

23.06.2021 keine 

2.  Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
Region Mitte 
Camberger Straße 10 
60327 Frankfurt 

21.06.2021 keine 

3.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest 
PTI 11 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

18.06.2021 Hinweise 

4.  Deutscher Wetterdienst 
Abteilung Finanzen und Service 
Frankfurter Straße 135 
63067 Offenbach 

05.07.2021 keine 

5.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum/DLR 
Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

18.06.2021 keine 

6.  Forstamt Donnersberg 
Dr.-Carl-Glaser-Straße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

18.06.2021 Hinweis 

7.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

24.06.2021 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland 
GmbH 
Ingersheimer Straße 20 
70499 Stuttgart 

20.07.2021 keine 

9.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Untere Naturschutzbehörde 
Uhlandstraße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

29.07.2021 keine 

10.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

30.07.2021 
16.08.2021 

Fristverlängerung 
Hinweise 

11.  Landesbetrieb Mobilität Worms 
Schönauer Straße 5 
67547 Worms 

28.06.2021 keine 

12.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Kaiserslautern 
Röchlingstraße 1 
67663 Kaiserslautern 

21.07.2021 keine 

13.  Pfalzwerke Netz AG 
Kurfürstenstraße 29 
67071 Ludwigshafen 

28.06.2021 Hinweise 

14.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

26.07.2021 keine 

15.  Polizeipräsidium Westpfalz 
Polizeiinspektion Rockenhausen 
Wiesenstraße 2b 
67806 Rockenhausen 

17.06.2021 keine 

16.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

05.08.2021 Hinweise 

17.  Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land 
Kaiserslauterer Straße 10a 
67806 Rockenhausen 

03.08.2021 keine 

18.  Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz 
Am Ramsteiner Weg 2 
67685 Weilerbach 

28.06.2021 keine 

19.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rhein-
land-Pfalz e.V. und  
Landes-Aktion-Gemeinschaft Natur und Um-
welt Rheinland-Pfalz e.V. 
Kirchenstraße 13 
67823 Obermoschel 

08.07.2021 Hinweis 

20.  Ortsgemeinde Ransweiler 
Kirchweg 
67808 Ransweiler 

01.07.2021 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

21.  Ortsgemeinde Schiersfeld 
Moltkestraße 7 
67823 Schiersfeld 

17.06.2021 keine 

22.  Amprion GmbH 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

18.06.2021 keine 

23.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

18.06.2021 keine 

24.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Erdgeschichte 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

17.06.2021 Hinweise 

25.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft 
Uhlandstraße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

23.06.2021 Hinweise 

26.  DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 

21.07.2021 keine 

27.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
Wasserwirtschaft, Immissionsschutz 
Uhlandstraße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

11.08.2021 Hinweis 

28.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Bauen und Schulen 
Allg. Bauverwaltung, Denkmalschutz, Landes-
planung 
Uhlandstraße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

15.09.2021 Bedenken 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abge-
druckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdar-
stellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellung-
nahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulauf-

sicht, Neustadt vom 23.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Belange der Schulaufsicht von der Satzung nicht berührt sind und des-
halb aus schulfachlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt 

vom 21.06.2021 
 
Sachbericht: 
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Es erfolgen keine weiteren Anregungen und Hinweise.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Aufgrund der Entfernung zur Bahnanlage ist eine weitere Beachtung nicht 
erforderlich. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, NL Südwest, PTI 11, Kai-

serslautern vom 18.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird auf die im Planbereich befindlichen Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom 
hingewiesen. Ein entsprechender Lageplan lag bei. Es wird vom Schutz dieser Leitungen im 
Rahmen von Baumaßnahmen hingewiesen. Bei Konkretisierungen der Planungen wird um Ein-
weisung durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, Zentrale Planauskunft Südwest, Chem-
nitzer Straße 2, 67433 Neustadt, E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de, hingewiesen. Ein 
Bauherrenservice ist unter der Telefonnummer 0800 3301903 eingerichtet.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die bestehende Leitung wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksich-
tigt. Es wird allgemein auf diese Leitung hingewiesen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.4 Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach vom 05.07.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände gegen die vorgelegte Planung bestehen, da keine Stand-
orte des Deutschen Wetterdienstes beeinträchtigt bzw. betroffen sind. Des Weiteren wird darauf 
hingewiesen, dass der Deutsche Wetterdienst amtliche klimatologische Gutachten erstellt und 
würde hierzu gerne einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.5 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz, Kaisers-
lautern vom 18.06.2021 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Bedenken bestehen, da keine Belange des DLR berührt sind. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.6 Stellungnahme des Forstamtes Donnersberg, Kirchheimbolanden vom 18.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass innerhalb des Geltungsbereiches kein Wald betroffen ist. Es wird allerdings 
auf die östlich angrenzenden Waldflächen hingewiesen und ein Sicherheitsabstand von etwa 
einer Baumlänge zwischen Waldrand und Bebauung empfohlen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt ergänzend ein redaktioneller Hinweis in den Unterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.7 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Speyer vom 24.06.2021 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen redaktionell 
aktualisiert.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.8 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 

20.07.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen die geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend gemacht wer-
den, da sich im Plangebiet weder Telekommunikationsanlagen noch Planungen von Telekom-
munikationsanlagen befinden.  
 
  



9 
 
D:\ProjekteTexte\2021009\06_Beschlus\20210916_BESC_001_JO_ÖBB_Sept21.docx 

Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Untere Naturschutzbehör-

de, Kirchheimbolanden vom 29.07.2021 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Ausgleichsmaßnahmen, und dass hierzu keine Bedenken bestehen, wer-
den zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.10 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 

vom 30.07.2021 und 16.08.2021 
 
Sachbericht: 
 
In der Stellungnahme wird Fristverlängerung bis 31.08.2021 beantragt. Es wurde eine Fristver-
längerung bis zum 13.08.2021 gewährt. In der Stellungnahme des Geologischen Landesamtes 
vom 16.08.2021 werden folgende Hinweise vorgetragen: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Bergbau/Altbergbau werden zur Kenntnis genommen und, sofern nicht schon 
in den Unterlagen enthalten, nachrichtlich redaktionell ergänzt. Da kein Bergbau im Plangebiet 
bekannt ist, ist eine Änderung der Planung nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und redaktionell ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.11 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Worms vom 28.06.2021 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise, dass dem Straßenentwässerungssystem der K 14 grundsätzlich 
keine Oberflächenwasser und häuslichen Abwässer zugeführt werden dürfen, werden in den 
Unterlagen noch redaktionell ergänzt. Eine weitere Berücksichtigung in der Planung ist nicht 
erforderlich, da keine Bedenken bestehen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.12 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern vom 

21.07.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen wer-
den.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.13 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 28.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Pfalzwerke Netz AG wird erklärt, dass sich im räumlichen Geltungsbereich der Er-
gänzungs- und Abrundungssatzung keine Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke Netz AG 
befinden und deshalb weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen werden. Es wird gege-
benenfalls um weitere Beteiligung am Verfahren gebeten und um Zusendung der rechtskräftig 
gewordenen Unterlagen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.14 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 

26.07.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Bedenken vorgetragen werden. Es wird darum gebeten, die Ände-
rung zu gegebener Zeit in Raum+Monitor anzupassen. Es wird um Zusendung des Plangebie-
tes im Shape-Format gebeten.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.15 Stellungnahme des Polizeipräsidiums Westpfalz, Polizeiinspektion Rockenhausen 
vom 17.06.2021 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus polizeilicher Sicht keine Anregungen und Bedenken bestehen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.16 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 05.08.2021 
 
Sachbericht: 
 

 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Niederschlagswasserbewirtschaftung und zu den in den Unterlagen bereits 
erfolgten Textlichen Festsetzungen werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Änderung in 
der Planung ist nicht erforderlich. 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Schmutzwasserentsorgung werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund eines 
einzigen zusätzlichen Neubaus sind keine negativen Auswirkungen auf Regenentlastungsanla-
gen und Kläranlagen zu befürchten. Die Hinweise zur Anpassung der Einleiterlaubnis bei der 
SGD Süd aufgrund des zusätzlichen Abwassers in die Kläranlage Rockenhausen werden zur 
Kenntnis genommen und werden im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung mit den Ver-
bandsgemeindewerken Nordpfälzer Land geklärt. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den 
Unterlagen. 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Altablagerungen und schädliche Bodenveränderungen oder Ver-
dachtsflächen bekannt sind, wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise sind be-
reits ausführlich in den Unterlagen dargestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.17 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land, Rockenhausen 

vom 03.08.2021 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Die sonstigen Informationen 
sind bereits in den Unterlagen ausreichend dargestellt. Eine Änderung der Planung ist nicht 
erforderlich. Eine Abwägung ist ebenfalls nicht erforderlich. 
 
 
2.18 Stellungnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz, Weilerbach 

vom 28.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass sich im Planbereich keine Wasserleitungen des Zweckverbandes befinden 
und deshalb keine Einwände gegen das Bauvorhaben bestehen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.19 Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz e.V. und 

Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V., Obermos-
chel vom 08.07.2021 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zu den Schottergärten wird zur Kenntnis genommen und redaktionell unter den 
Hinweisen noch ergänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.20 Stellungnahme der Ortsgemeinde Ransweiler vom 01.07.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass entsprechend der Ratssitzung vom 24.06.2021 dem Bauvorhaben ein-
stimmig seitens der Ortsgemeinde Ransweiler zugestimmt wird.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.21 Stellungnahme der Ortsgemeinde Schiersfeld vom 17.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Ortsgemeinde Schiersfeld keine Einwände gegen den vorge-
legten Antrag bestehen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.22 Stellungnahme der Amprion GmbH, Bestandssicherung Leitungen, Dortmund vom 

18.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass im Planbereich der Maßnahme keine Höchstspannungsleitungen verlau-
fen. Auch sind keine Planungen derzeit geplant.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.23 Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen der Bundeswehr, Infra I 3, Bonn vom 18.06.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Planung die Belange der Bundeswehr weder berührt noch beeinträch-
tigt. Deshalb bestehen seitens der Bundeswehr keine Einwände.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.24 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesar-
chäologie, Erdgeschichte, Koblenz vom 17.06.2021 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die allgemeinen Hinweise werden in den Unterlagen noch nachrichtlich unter 
Hinweise ergänzt. Der Bauherr wird entsprechend informiert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.25 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Umweltschutz und Abfall-
wirtschaft, Abfallwirtschaft, Kirchheimbolanden vom 23.06.2021 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich. 
 
 
2.26 Stellungnahme der DFS Deutschen Flugsicherung GmbH, Langen vom 21.07.2021 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht werden.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.27 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Umweltschutz und Abfall-

wirtschaft, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz, Kirchheimbolanden vom 
17.06.2021 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass sich die Untere Wasserbehörde der Stellungnahme der SGD Süd vom 
02.08.2021 vollumfänglich anschließt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. Die Stellungnahme der SGD Süd wurde 
im Abwägungsprozess behandelt. 
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2.28 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Bauen und Schulen, Allg. 
Bauverwaltung, Denkmalschutz, Landesplanung, Kirchheimbolanden vom 
15.09.2021 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um die Rechtssicherheit zu verbessern, werden 
folgende Festsetzungen gestrichen: 
 
- I.1.2 Maß der baulichen Nutzung, da dies ausreichend durch die Festsetzung eines Dorfge-

bietes geregelt ist. 
- I.2 Bauweise, da dies ausreichend durch die Festsetzung eines Dorfgebietes geregelt ist. 
- I.4 Stellung der baulichen Anlagen, da keine Regelung erforderlich. 
- I.5 letzter Satz, Anzahl der Stellplätze pro Wohneinheit, da Stellplatzverordnung ausreichend 

geregelt.  
- II.1 alle Regelungen zu den Dächern, wie Dachform, -material, -eignung, Trauf- und Firsthö-

he, Dachaufbauten. 
- II.2 Materialien, 
- II.4 Einfriedungen, 
 
da für eine Ergänzungs- und Abrundungssatzung diese Regelungen nicht erforderlich sind.  
 
Die sonstigen Hinweise zum Flächennutzungsplan und den unbeplanten Restflächen werden 
zur Kenntnis genommen. Im Rat wird derzeit bereits diskutiert, diese Baulücke zu schließen.  
 
Die aktuellen Regelungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe werden redaktionell aktualisiert. 
Die neuen Flurstücksummern werden übernommen.  
 
Die Verfahrensvermerke und die Textlichen Festsetzungen werden nach dem Satzungsbe-
schluss auf den Plan ergänzt.  
 
Da sich durch diese Änderungen keine neuen Betroffenheiten ergeben, ist eine erneute Offen-
lage nicht erforderlich.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein.  
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Stahlberg hat alle eingegangenen Anregungen und Hinweise zum Beteiligungs-
verfahren zur Ergänzungs- und Abrundungssatzung "Forsthaus Stahlberg" vorgenommen und 
eine sachgerechte Abwägung vorgenommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Stahlberg, den ................................. 
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